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 Ihr Zeichen: 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 91 „Hinterm Eichholz“  

der Stadt Bückeburg in der Gemarkung Bergdorf  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  

 

 

Zur o. g. Planung bitte ich mit der Stellungnahme der Stadt als Träger öffentlicher Belange 

die Aufnahme folgenden Absatzes aus der Sicht der Bodendenkmalpflege in die Begründung 

des Bebauungsplans zu fordern: 

 

 

Archäologische Denkmalpflege: 

 

 

Aus der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes liegen archäologische Oberflächenfunde 

vor. Westlich traten bei Begehungen Scherben urgeschichtlicher Machart und mittelalterlicher 

Grauware auf (Bergdorf FStNr. 3), die vermutlich ein mehrperiodiges Siedlungsareal 

anzeigen. Mittelalterliche Keramik ist zudem aus Begehungen südwestlich belegt (Bergdorf 

FStNr. 2). 

 

Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde im Plangebiet ist daher zu rechnen. Die 

genannten Fundstellen sind Kulturdenkmale i. S. v. § 3 Abs. 4 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes (NDSchG). Durch die geplanten Bau- und Erdarbeiten würden die 

archäologischen Kulturdenkmale in Teilen unwiederbringlich zerstört. Sämtliche in den 

Boden eingreifenden Erdarbeiten, wie Erschließungsarbeiten, Oberbodenabtrag und alle in 

den Unterboden reichenden Bodeneingriffe, bedürfen nach § 13 Abs. 1 NDSchG einer 

denkmalrechtlichen Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt. Bei 

baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen ist diese zusammen mit der Baugenehmigung zu 

erteilen. Diese kann gem. § 13 Abs. 2 NDSchG versagt oder mit Auflagen und Bedingungen 

verbunden werden. 

 

 

Mit folgenden Nebenbestimmungen ist zu rechnen:  

 

1. Der angestrebte Beginn der Bau- und Erdarbeiten (Oberbodenabtrag und alle in den 

Unterboden reichenden Erdarbeiten) ist sobald wie möglich, mindestens aber vier 

Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige ist an die Untere 

Denkmalschutzbehörde sowie an die zuständige Kommunalarchäologie (Schloßplatz 5, 

31675 Bückeburg, Tel. 05722/9566-15 oder Email: 

Berthold@SchaumburgerLandschaft.de) zu richten. (A) 

2. Der Oberbodenabtrag hat mit einem Hydraulikbagger mit zahnlosem, schwenkbarem 

Grabenlöffel nach Vorgaben und im Beisein der Kommunalarchäologie oder einer zu 

beauftragenden Grabungsfirma zu erfolgen. (A) 

3. Zur Verbesserung der Planungssicherheit sollten im Vorfeld und in Abstimmung mit der 

Kommunalarchäologie archäologische Voruntersuchungen in Form von Sondagen 



durchgeführt werden. Erst dadurch kann die Denkmalqualität und -ausdehnung bestimmt 

und Störungen des weiteren Bauablaufes durch unerwartet auftretende Funde minimiert 

werden. (H) 

4. Im Falle erhaltener Befunde sind wiederum in Abstimmung mit der Kommunalarchäologie 

archäologische Ausgrabungen anzusetzen, deren Umfang und Dauer von der 

Ausdehnung der Funde und Befunde abhängig ist. Die Details einer archäologischen 

Untersuchung sind in einer gesonderten Vereinbarung festzuhalten. (A) 

5. Die durch die Untersuchungen entstehenden Mehrkosten für Personal- und 

Maschineneinsatz können nicht von der Kommunalarchäologie getragen werden 

(Verursacherprinzip gem. § 6 Abs. 3 NDSchG). (H) 

6. Weiter wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa 

Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, 

Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten 

gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig 

sind. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email: 

Berthold@SchaumburgerLandschaft.de) sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde 

unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 

NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, 

bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die 

Fortsetzung der Arbeiten gestattet. (H) 

 

Der Hinweis auf die Erforderlichkeit der rechtzeitigen Beantragung einer denkmalrechtlichen 

Genehmigung nach § 13 NDSchG für sämtliche Erdarbeiten im Plangebiet (s.o.) ist in den 

Bebauungsplan aufzunehmen und in der Begründung entsprechend zu erläutern.  

 

gez. 

Dr. Jens Berthold 


